Durchführungsbestimmungen

zum Spielbetrieb der Junioren/Juniorinnen
für die Spielzeit 2010/2011
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1.
Allgemeines

Alle Junioren-/Juniorinnenspiele werden nach der Jugendspielordnung (JSpO) des Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverbandes (WFLV) und der Jugendordnung des Fußballverbandes Mittelrhein (FVM), den dazu ergangenen amtlichen Ausführungsbestimmungen sowie den Sonderbestimmungen der spielleitenden Stelle des Kreisjugendausschusses (KJA) im Fußballkreises Heinsberg durchgeführt.
Der Aufenthalt von Zuschauern wird nur außerhalb des Spielfeldes geduldet, d.h. bei verkleinerten Spielflächen (D-7-, E-, F- und Bambini-Mannschaften) ist ein Aufenthalt von Zuschauern auch nicht an der Mittellinie des großen Spielfeldes und hinter den Torauslinien statthaft.

Die Heimmannschaft ist für die Einhaltung verantwortlich.

2.
Richtlinien für den Spielbetrieb

2.1
Pflichtspiele

Pflichtspiele sind alle Meisterschafts-, Pokal-, Entscheidungs- und Qualifikationsspiele, die von der spielleitenden Stelle angesetzt werden. Hierzu zählen auch die vom KJA organisierten Spielrunden der  F-Junioren und  der Bambini /Minikicker.

2.1.1
Spielpläne

Die Spielpläne aller Jugendmannschaften werden im DFBnet veröffentlicht (Ausnahme Bambinis).
Die Sieger der Sonderstaffeln der A- bis C-Junioren sind Kreismeister. Sind mehrere Sonderstaffeln vorhanden (z. B. D- und E-Junioren), wird der Kreismeister durch ein Endspiel der Staffelsieger ermittelt.

Qualifikationsregelung D und E Junioren: siehe Ziffer. 8.1.1.
Die Normalstaffeln der A-, B- und C-Junioren spielen eine Herbst- und eine Frühjahrsrunde. Die Neueinteilung der Staffeln erfolgt nach Abschluss der (einfachen) Herbstrunde gemäß dem erreichten Tabellenplatz (Quotientenregelung).

F-Junioren und Bambini spielen keine Kreismeister aus. Die Staffeleinteilung und damit die Spielpläne können jederzeit verändert werden, um so der Spielstärke einzelner Mannschaften gerecht werden zu können.
Die Wartezeit einer Mannschaft auf den jeweiligen Spielgegner beträgt die Hälfte der normalen Spielzeit (z. B. A-Junioren 45 Minuten usw.).

Qualifikationsspiele der A- bis E-Junioren für die jeweiligen Sonderstaffeln werden nach Abschluss der Meisterschaft ausgetragen (siehe Ziffer. 8. ff).

2.1.2 Altersklassen, Spielzeiten, Staffelleiter/in

	
	Junioren:
	
	
	

	
	A-Junioren
	1. Januar 1992/93
	2 x 45 Minuten
	Walter Bergener

	
	B-Junioren
	1. Januar 1994/95
	2 x 40 Minuten
	Konrad Bohnen

	
	C-Junioren
	1. Januar 1996/97
	2 x 35 Minuten
	Lutz Obertüschen

	
	D-Junioren
	1. Januar 1998/99
	2 x 30 Minuten
	Roman Achilles

	
	E-Junioren
	1. Januar 2000/01
	2 x 25 Minuten
	Florian Gehr

	
	F-Junioren
	1. Januar 2002/03
	2 x 20 Minuten
	Philipp Köchling

	
	Bambini
	1. Januar 2004/05
	2 x 20 Minuten
	Ralf Volles

	
	Juniorinnen:
	
	
	

	
	A-Juniorinnen
	1. Januar 1992/93
	2 x 45 Minuten
	Ralf Volles

	
	B-Juniorinnen      
	1. Januar 1994/95
	2 x 40 Minuten
	Ralf Volles

	
	C-Juniorinnen      
	1. Januar 1996/97
	2 x 35 Minuten
	Ralf Volles

	
	D-Juniorinnen      
	1. Januar 1998/99
	2 x 30 Minuten
	Ralf Volles


2.1.3
Spieltage, Ansetzungen, Anstoßzeiten, Änderung der Anstoßzeiten

2.1.3.1 Spieltage
	
	A-Junioren
	samstags

	
	B-Junioren
	sonntags

	
	C-Junioren
	samstags

	
	D-Junioren
	samstags

	
	E-Junioren
	samstags

	
	F-Junioren
	samstags

	
	Juniorinnen
	nach Vereinbarung


2.1.3.2
Ansetzung von Junioren-/Seniorenspielen

Die Ansetzung und Durchführung von Juniorenspielen haben am Samstag und Sonntagvormittag immer Vorrang.

Sollte witterungsbedingt am Sonntag nur ein Spiel ausgetragen werden können, hat die Seniorenmannschaft Vorrang vor jeder Juniorenmannschaft. In den gleichen Fällen hat am Samstag die Juniorenmannschaft Vorrang.
Werden Nachholspiele angesetzt oder Spiele verlegt, so haben bereits angesetzte Spiele immer Vorrang (AM/FVM Nr. 17 vom 30.04.1994).

2.1.3.3  
Anstoßzeiten: 
	
	
	
	01.03. - 31.10.
	01.11. - 28.02.
	wochentags

	
	A-Junioren *
	(Sa.)
	16.30 Uhr
	15.00 Uhr
	18.30 Uhr

	
	B-Junioren **
	(So.)
	10.30 Uhr
	10.30 Uhr
	18.30 Uhr

	
	C-Junioren
	(Sa.)
	16.30 Uhr
	15.00 Uhr
	18.30 Uhr

	
	D-Junioren
	(Sa.)
	14.45 Uhr
	13.45 Uhr
	18.00 Uhr

	
	E-Junioren
	(Sa.)
	13.45 Uhr
	12.45 Uhr
	17.30 Uhr

	
	F-Junioren  
	(Sa.)
	13:00 Uhr
	12:00 Uhr
	17:30 Uhr

	
	Bambini      
	(Sa.)
	12.15 Uhr
	gemäß den vom KJA angesetzten Spielrunden oder nach  Vereinbarung der beteiligten Vereine

	
	
	
	
	
	

	
	Juniorinnen
	
	immer nach Vereinbarung der beteiligten Vereine


*   oder nach den in den Spielplänen des DFBnet veröffentlichten Anstoßzeiten

**  bei Doppelansetzungen spielt die untere Mannschaft um 09.30 Uhr und     die höhere Mannschaft um 11.15 Uhr

Bei den o.a. Anstoßzeiten handelt es sich um amtlich angesetzte Anstoßzeiten, die grundsätzlich einzuhalten sind. Dies gilt auch für Spiele am Freitag, die auch im Winter (s.o.) unter Flutlicht zur festgesetzten Anstoßzeit beginnen.

Anstoßzeiten in der Bezirks- und Verbandsliga werden vom FVM festgesetzt und im Internet gesondert veröffentlicht.

2.1.3.4
Änderungen der Anstoßzeiten

Soweit im gegenseitigen Einvernehmen Anstoßzeiten geändert werden, ist durch den Platzverein in jedem Fall der Staffelleiter und der angesetzte Schiedsrichter zu informieren.
Beim Unterlassen dieser Maßnahme wird ein Ordnungsgeld festgesetzt.

2.1.4
Verlängerung der Spielzeit bei Pokal- und Entscheidungsspielen

Die in Ziffer 2.1.2 angegebenen Spielzeiten gelten auch für Pokal und  Entscheidungsspiele.

Soweit diese Spiele unentschieden enden, sind sie wie folgt zu verlängern:

A-Junioren/Juniorinnen

2 x 15 Minuten

B-Junioren/Juniorinnen

2 x 10 Minuten

C-, D-, E-Junioren/Juniorinnen
2 x   5 Minuten

Enden die o.a. Spiele trotz Verlängerung unentschieden, sind sie durch ein Strafstoßschießen zu entscheiden.

2.1.5
Nachholspieltage
Als Nachholspieltage werden festgelegt:

A-Junioren
mittwochs

B-Junioren
donnerstags  (vorbehaltlich von Nachholspielen 



         im Seniorenbereich)

C-Junioren
mittwochs

D-, E-Junioren
dienstags

Juniorinnen
dienstags oder nach Vereinbarung

2.1.6
Spielverlegungen, Spielabsagen, Spielverzicht, Nichtantreten

2.1.6.1
Spielverlegungen

Die im DFBnet veröffentlichten Spielpläne sind grundsätzlich einzuhalten.

Eine Vorverlegung von Spielen vor dem amtlich angesetzten Termin ist in Ausnahmefällen möglich.

Spielverlegungen aufgrund von Spielen der Senioren am Samstag sind nur durch Vorverlegungen möglich. In beiden Fällen ist der zuständige Staffelleiter und der angesetzte Schiedsrichter dabei immer und in jedem Fall zu informieren.

Sollte ein neuer Termin nach dem amtlich angesetzten Spielplan abgesprochen worden sein, so ist der neue - mit der gegnerischen Mannschaft abgesprochene Termin - immer mit einem Antrag auf Spielverlegung anzugeben, andernfalls erfolgt durch den Staffelleiter keine Genehmigung für die Spielverlegung. Die Spielverlegung ist durch den Verein zu beantragen, der diese Verlegung wünscht.


Bitte dringend beachten:
Soweit im Einzelfall Gastvereine Termine im A-Juniorenbereich nicht einhalten können, haben sie mindestens drei Wochen vorher mit dem Platzverein eine Einigung über die Vorverlegung des Spiels zu erzielen.

Erfolgt keine Einigung, so muss der Verein, der eine Verlegung des Spiels wünscht, diese  1 Woche vorher beim Staffelleiter schriftlich begründet beantragen.

2.1.6.2 Spielabsagen, Spielverzicht, Nichtantreten einer Mannschaft

Soweit Mannschaften zu einem angesetzten Spiel nicht antreten oder ein Spiel kurzfristig absagen, wird das Spiel mit 3 Punkten für den Spielgegner als gewonnen gewertet.
Die nicht angetretene Mannschaft wird mit einem Ordnungsgeld belegt.

Wenn mindestens 3 Tage vor dem anberaumten Termin der Spielverzicht 
(nur schriftlich) beim Staffelleiter beantragt wurde und dieser dem zustimmt, muss der beantragende Verein den Spielgegner und den angesetzten Schiedsrichter informieren.
Die Wertung des Spiels erfolgt für diesen Fall ohne Festsetzung eines Ordnungsgeldes.

Die Benachrichtigungspflicht gilt auch dann, wenn Mannschaften nicht antreten oder ein Spiel kurzfristig absagen. Auf Ziffer 3.1.2 der „Hinweise für Vereine und Schiedsrichter“ wird ausdrücklich verwiesen.

2.1.7 Spielausfälle, Platzsperren

Bei Spielausfällen ist neben dem Gastverein und dem angesetzten Schiedsrichter immer auch der zuständige Staffelleiter telefonisch zu informieren.

Der Spielausfall ist durch den Heimverein in das DFBnet einzugeben.

Fallen Spiele aufgrund der Sperrung eines Sportplatzes durch einen Beauftragten der Stadt/Gemeinde aus, so ist zwingend eine Bescheinigung vorzulegen, die, die Unbespielbarkeit des Platzes amtlich bestätigt.

Die Bescheinigung ist mit dem Spielbericht dem zuständigen Staffelleiter vorzulegen. Mündliche Mitteilungen über die Sperrung eines Platzes werden nicht anerkannt.

Fallen Spiele wegen Erkrankungen aus die nicht fußballspezifisch sind muß der Verein bei 11er Mannschaften mindestens 5 Atteste, bei 7er Mannschaften mindestens 3 Atteste innerhalb von 2 Tagen vorlegen.

Verletzungen die innerhalb eines Spieles geschehen (Zerrungen etc) gehören nicht zu den Gründen.
Die Atteste gehen zu Lasten der Vereine.

2.1.8
Einladungen

Bei den in Ziffer 2.1.3.3 festgelegten Anstoßzeiten handelt es sich um amtlich angesetzte Anstoßzeiten, zu denen die Gastmannschaften nicht mehr gesondert eingeladen werden müssen.

Soweit Zeiten vom Gastgeber verändert werden, so sind die Gastmannschaft und der angesetzte Schiedsrichter in jedem Fall eine Woche vor dem Spieltermin schriftlich einzuladen.

2.1.9 Spielergebnisse, Spielwertungen

Gewonnene Spiele werden mit drei Punkten und den erzielten/erhaltenen Toren, unentschiedene Spiele mit je einem Punkt für beide Mannschaften und den erzielten/erhaltenen Toren gewertet (Minuspunkte werden nicht vergeben).

Für den jeweiligen Tabellenstand wird folgende Regelung festgelegt:

a) Pluspunkte,   b) Tordifferenz,   c) Anzahl der erzielten Tore

Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz nach dem Subtraktionsverfahren. Bei gleicher Tordifferenz ist die Mannschaft mit den mehr erzielten Toren bessergestellt.

Wenn auch hier ein Gleichstand besteht, setzt der zuständige Staffelleiter nach Bedarf ein Entscheidungsspiel gemäß § 47 SpO/WFLV an.


Sonderbestimmungen:

Bei E-, F-Junioren- und Bambinispielen kommen die Abseits- und Rückpassregel zum Torwart nicht zur Anwendung.

Spielwertung von Pokalspielen siehe Ziffern 3. und 4. der vorliegenden „Durchführungsbestimmungen für den Juniorenspielbetrieb“
2.1.10
Spielberichte

Für alle Pflicht- und Freundschaftsspiele ist ein Spielbericht auf amtlichem Vordruck auszufüllen.

Alle Spielberichte sind noch am Spieltag von den A- bis E-Juniorenspielen in doppelter Ausfertigung, von den F- und Bambinispielen in einfacher Ausfertigung an den/die zuständige/n Staffelleiter/in abzusenden.

Hinweis auf § 20 Abs. 5 JSpO/WFLV: Auswechselspieler/innen sind erst dann in den Spielbericht einzutragen, wenn sie auch tatsächlich eingesetzt worden sind.

Bei Spielausfällen ist der Spielbericht mit einem entsprechenden Vermerk über die Gründe für den Spielausfall zu versehen und in einfacher Ausfertigung an den/die zuständige/n Staffelleiter/in zu senden.

Jeder Spielgegner hat das Recht, in allen Altersklassen eine Ausfertigung des Spielberichtes zu verlangen.

Die Durchschriften aller Spielberichte im A- bis D-Juniorenbereich werden durch die zuständige/n Staffelleiter/innen gesammelt und innerhalb von zwei Wochen an die jeweiligen Schiedsrichteransetzer gesandt (auf Ziffer 2.1.2 der „Hinweise für Schiedsrichter und Vereine“ wird hingewiesen).


DFBnet
Die Ergebnisse aller Juniorenspiele müssen vom jeweiligen Platzverein in das Ergebnisportal des DFBnet eingegeben werden.

Die Ergebnisse müssen am Spieltag bis 18.00 Uhr eingegeben werden.

Ist der Spielbeginn erst ab 16.00 Uhr, so muss das Spielergebnis bis eine Stunde nach Spielschluss im DFBnet eingegeben worden sein.

Dies gilt auch für Mannschaften, die ohne Wertung spielen. Ausgenommen hiervor sind Bambinimannschaften, da diese derzeit nur auf Kreisebene und nicht im DFBnet geführt werden.

Bei Nichteingabe der Spielergebnisse wird durch den FVM ein Ordnungsgeld festgesetzt.
2.1.11
Platzaufbau, Spielfeldgröße

Der Platzaufbau und die Spielfeldgrößen sind wie folgt festgelegt:

A-, B-, C-Junioren:
normales Spielfeld

D11er-Mannschaften:
von 5er zu 5er
D7er-Mannschaften:
quer auf einer Platzhälfte mit „langen“ Ecken

E-, F-Junioren, Bambini:
gemäß der in der Anlage aufgeführten Skizzen

Die Spielfeldgrößen sind für alle Mannschaften verbindlich. Es gelten die vom FVM als Anlage zu den Durchführungsbestimmungen für Juniorenspiele festgelegten Spielfeldmaße.

2.1.12 Spielbälle , Spielkleidung

Spielbälle:
A- bis C-Junioren: 
Größe 5

D-Junioren: 

Leichtball der Größe 5
E-Junioren: 

Leichtball der Größe 5

F-Junioren:
 
Leichtball der Größe 4

Bambini:: 

Leichtball der Größe 4

Spielkleidung: Spielen Mannschaften in nummerierten Trikots, müssen die Rückennummern der Spieler mit den Eintragungen im Spielbericht identisch sein. Ist die Spielkleidung zweier Mannschaften gleich oder ähnlich, so hat die Mannschaft des Platzvereins für unterschiedliche Spielkleidung zu sorgen. In Zweifelsfällen entscheidet der Schiedsrichter über die Spielkleidung.

2.1.13 Auswechseln von Spielern/Spielerinnen

Gemäß § 20 JSpO/WFLV dürfen in allen Juniorenmannschaften bis zu 4 (vier) Spieler während des ganzen Spiels ein- und ausgewechselt werden.

Diese Regelung gilt auch für Juniorinnen.

Das Auswechseln von Spielern/Spielerinnen ist nur während einer Spielunterbrechung gestattet. Siehe auch Ziffer 2.1.10 „Spielberichte“.

2.1.14 Mitwirken von Mädchen in Jungenmannschaften

Mädchen dürfen nur in Jungenmannschaften der B- bis F-Junioren sowie in Bambinimannschaften mitwirken.

2.1.15 Spielerpässe, Kontrolle der Spielerpässe

Jede/r Junior/Juniorin hat zum Nachweis seiner/ihrer Spielberechtigung

einen ordnungsgemäß ausgefertigten Spielerpass vorzuweisen.

Bei allen Spielen überprüft der Schiedsrichter, der/die Trainer/in oder der/die Betreuer/in der Gastmannschaft, ob die Pässe der eingetragenen Spieler/innen vorhanden sind. Fehlt ein Spielerpass, so muss der/die Spieler/in vor Spielbeginn auf dem Spielbericht unter Hinzufügung seines/ihres Geburtsdatums eigenhändig unterschreiben.

Tritt ein Spieler/in zu einem Meisterschafts-, Pokal- oder Freundschaftsspiel ohne Spielerpass bzw. mit einem Spielerpass ohne Lichtbild an, so ist ein Identifikationsnachweis mit Hilfe eines Lichtbildausweises (Personal-, Schülerausweis pp.) zu führen.

Kann ein solcher Nachweis nicht geführt werden, erfolgt automatisch die Abgabe an die zuständige Spruchkammer auf Kreis- bzw. Verbandsebene durch den/die Staffelleiter/in.

Entstehende Kosten trägt der verursachende Verein nach der RuVO/WFLV.

In einem solchen Fall ist der Spielerpass innerhalb einer Woche (oder spätestens nach Rücksendung des Passes von der Passstelle) der spielleitenden Stelle mit frankiertem Rückumschlag vorzulegen.

Auf Verlangen eines Mannschaftsbetreuers überprüft der Schiedsrichter vor dem Spiel, ob die im Spielbericht eingetragenen Spieler/innen tatsächlich anwesend sind. §5 Abs. 4 JSpO/WFLV ist dabei zu beachten.

2.1.16 Spielgemeinschaften

Spielgemeinschaften sind mit einem oder mehreren Vereinen möglich. Diese Spielgemeinschaften gelten jeweils nur für eine Spielzeit und sind immer neu über den KJA zu beantragen. Spielgemeinschaften mit 7er-Mannschaft werden nicht genehmigt.

2.1.17 Mannschaftsbetreuer

Für jede Juniorenmannschaft, die als solche geschlossen auftritt, ist vom Verein ein Vereinsmitglied zur Aufsicht als Betreuer einzusetzen, das mindestens 18 Jahre alt sein muss.

Bei Juniorinnenmannschaften ist gemäß Anordnung FVM eine Betreuerin zu benennen, die auch beim Spiel anwesend sein muss.

2.1.18 Zurückziehen von Mannschaften, Ausscheiden aus dem Spielbetrieb

Juniorenmannschaften, die während des laufenden Spielbetriebs zurück-gezogen werden, dürfen für die Dauer des Spieljahres grundsätzlich keine weiteren Spiele austragen; das gilt auch für Freundschaftsspiele. Über Ausnahmen entscheidet der KJA. Auf § 30 Abs. 4, Ziffer 12 JSpO/WFLV wird hingewiesen.

Vereine, die während des laufenden Spieljahres eine Mannschaft zurückziehen, müssen bis zur amtlichen Veröffentlichung über die AMonline sowohl den Gegner als auch den zuständigen Schiedsrichteransetzer informieren.

2.1.19
Spielberechtigung von Juniorenspielern, -spielerinnen in Senioren-
mannschaften

A-Junioren, die in der Zeit vom 01.01.1992 - 31.12.1992 geboren sind, sowie
B-Juniorinnen, die in der Zeit vom 01.01.1994 - 31.12.1994 geboren sind, gehören dem älteren A-Junioren- bzw. B-Juniorinnen-Jahrgang an. Ihr Einsatz in einer Herren- bzw. Frauenmannschaft ist nur gemäß § 15 JSpO/WFLV möglich.

Ein(e) Junior(in) des älteren A-Junioren- bzw. B-Juniorinnenjahrgangs ist unter Verzicht auf die Formalien des § 15 JSpO/WFLV ab 01.04. des laufenden Jahres für alle Herren- bzw. Frauenmannschaften seines/ihres Vereins spielberechtigt.

2.2 Schiedsrichter

2.2.1 Ansetzen von Schiedsrichtern
Für den Bereich der A-, B-, C- und D-Junioren (Ausnahme D-7er) sowie der Mädchenspiele setzt der KSA Schiedsrichter amtlich an; für den Bereich der E- und F-Junioren sowie der Bambinimannschaften erfolgen keine Schiedsrichteransetzungen.

Alle Ansetzungen im Pflichtspielbetrieb werden im DFBnet veröffentlicht.

2.2.2
Verhalten bei Spielabsagen

Für das Verhalten der Vereine bei Spielabsagen, -verlegungen oder Änderungen der Anstoßzeiten wird auf Ziffer 2.1.2 der „Hinweise für Schiedsrichter und Vereine“ sowie auf die Ziffern 2.1.3.4 und 2.1.6.1 der vorliegenden Durchführungsbestimmungen verwiesen.

2.2.3
Einladungen von Schiedsrichtern

Bezüglich der Einladungen von Schiedsrichtern wird auf Ziffer 3.1.2 und 6. der „Hinweise für Schiedsrichter und Vereine“ aufmerksam gemacht.

2.2.4
Fehlen von Schiedsrichtern

Bleibt ein angesetzter Schiedsrichter aus und ist ein geprüfter, neutraler Schiedsrichter am Platz und bereit das Spiel zu leiten, so hat dieser das Vorrecht vor allen weitergehenden Möglichkeiten.

Kann die o.a. Möglichkeit nicht realisiert werden, so leitet ein Betreuer das Spiel. Die Pflicht zur Spielleitung hat dabei der Betreuer der Gastmannschaft. Erfüllt der Gastverein diese Pflicht nicht und findet sich kein Betreuer der Heimmannschaft für die Spielleitung, so wird das Spiel für den Platzverein, wegen Verschuldung eines Spielausfalls durch die Gastmannschaft, als gewonnen gewertet. Diese Regelung gilt auch bei Spielen, bei denen kein Schiedsrichter angesetzt wurde.

Wegen Fehlens eines Schiedsrichters darf kein Spiel im Juniorenbereich ausfallen. Im Falle eines Spielausfalles aus den o.a. Gründen wird das Spiel mit 0:2 Toren für beide Mannschaften als verloren gewertet.

Das Ausbleiben eines Schiedsrichters ist in jedem Fall im Spielbericht einzutragen.

2.2.5 Schiedsrichterkosten

Die Kosten für Schiedsrichter (Spesen/Fahrtkosten) ergeben sich aus Ziffer 10. der „Hinweise für Schiedsrichter und Vereine“ dieses Terminkalenders.

3 Kreispokalspiele

Die Teilnahme an den Pokalspielen ist freiwillig.

Vereine, die mit ihren Mannschaften nicht an den Pokalspielen teilnehmen wollen, haben dies schriftlich auf dem Mannschaftsmeldebogen an den VKJA zu melden.

Alle Pokalspiele werden im K.O. -System für alle ersten Mannschaften im A- bis E-Juniorenbereich  gemäß § 4(6) JSpO /WFLV durchgeführt.

Meldet ein Verein eine D11er- und eineD7er-Juniorenmannschaft, so kann nur die D11er-Mannschaft an den Pokalspielen teilnehmen.

Die Spiele werden bis zur Entscheidung ggf. mit Verlängerung und Strafstoßschießen durchgeführt.

Die Auslosung erfolgt durch den KJA

4.
FVM -Pokalspiele

A- bis C-Junioren

Diese Spiele werden gemäß den Durchführungsbestimmungen des FVM durchgeführt.

Spielgemeinschaften können nicht an Wettbewerben auf Verbandsebene teilnehmen. Ist die Mannschaft einer Spielgemeinschaft Pokalsieger auf Kreisebene, so ist der unterlegene Endspielteilnehmer berechtigt, an den Spielen auf Verbandsebene teilzunehmen.

D-Junioren:

Der Hallenkreismeister (ersatzweise der Vizekreismeister) nimmt an der Pokalrunde des FVM teil, sofern es sich um eine 11er-Mannschaft handelt.

Die Anzahl der Teilnehmer wird vom FVM festgelegt.

5.
Hallenkreismeisterschaften (HKM)

Die HKM werden nach gesonderten Ausschreibungen durchgeführt. Die Teilnahmemöglichkeiten bestehen wie bei den Pokalspielen, d.h. dass je Verein nur 1 Mannschaft im A- bis E-Juniorenbereich teilnehmen kann.

Die Nichtteilnahme nach erfolgter Meldung wird mit einem Ordnungsgeld geahndet.

6.
Durchführung von Juniorenturnieren

6.1
Die Durchführung von Turnieren (Feld und Halle) im Juniorenbereich richtet sich nach § 22 i.V.m. § 19 Absätze 5 - 8 JgdFSpO/WFLV.

Das Durchführen von Hallenturnieren aller Altersklassen wird nur im Zeitraum vom 01.11. bis 30.04. genehmigt.


Ausnahme:
Hallenkreismeisterschaften

Termine:
Die Termine der HKM werden durch Zuweisung der Halen an die ausrichtenden Vereine rechtzeitig festgelegt. Die Vorrunde wird nicht vom KJA durchgeführt, sondern als Stadt- oder Gemeindemeisterschaften durch Vereine oder Stadt-/Gemeindesportverbände durchgeführt. Zwischen- und Endrunde werden durch den KJA ausgerichtet. Die für die HKM vorgesehenen Spieltage der Endrunde sind für jeden anderen Juniorenspielbetrieb gesperrt.

6.2
Turnieranträge

Anträge zur Durchführung eines Juniorenturniers sind:

· mindestens einen Monat vor dem Turnier (auch früher), und

· mit Spielplänen und den teilnehmenden Mannschaften versehen an

den VKJA zu senden.

Diese Regelung gilt auch für die HKM.

Juniorenturniere werden vom KJA ohne schriftliche Zusage genehmigt mit der Maßgabe, dass vom KJA amtlich angesetzte Spiele unbedingt Vorrang haben. 

Für alle Hallenturniere (auch HKM) sind die „Rahmenrichtlinien für Fußballspiele in der Halle“ des FVM (siehe Anlage) verbindlich.

Für die HKM gilt darüber hinaus die jeweilige Turnierordnung des Fußballkreises Heinsberg (siehe Anlage).

Die Durchführung nicht genehmigter Turniere (Feld und Halle) - hierzu zählen auch zu spät angemeldete Turniere - wird gemäß § 30 Abs. 4 Ziffer 25 JSpO/WFLV geahndet.

6.3
Turnierunterlagen

Die o.a. Turnierunterlagen können sowohl postalisch als auch als E-Mail an den VKJA übermittelt werden. In jedem Fall stellt der VKJA sicher, dass notwenige Unterlagen (hier: Spiel- und Zeitpläne) unmittelbar und zeitnah an den VKSA weitergeleitet  werden.

Die ausrichtenden Vereine können die für den VKSA erforderlichen Unterlagen auch direkt als Kopie/Durchschrift/Überdruck an den VKSA senden. Für diesen Fall ist der VKJA zu informieren.
6.4
Ansetzen von Schiedsrichtern

Soweit Vereine unmittelbar mit Schiedsrichtern über die Leitung von Turnierspielen Kontakt aufgenommen haben, sind die Schiedsrichter, die ihr Einverständnis für einen Einsatz beim Turnier erklärt haben, in den Turnierunterlagen namentlich zu benennen. Diese Ansetzungswünsche werden vom KJA unmittelbar und zeitnah an den VKSA weitergeleitet.

Soweit die Anzahl der von den Vereinen „selbstbesorgten“ Schiedsrichter nicht ausreicht oder dem Vorschlag des Vereins durch den KSA nicht gefolgt werden kann, werden weitere Schiedsrichter vom KSA rechtzeitig angesetzt.

6.5
Turnierspielberichte

Spielberichte aller Turniere (auch der HKM) sind:

· einfach und

· auf dem für Turniere erstellten Vordruck (s. Anlage)
unmittelbar und zeitnah an den VKSA zu senden. Auf Ziffer 3.1.2 der „Hinweise für Schiedsrichter und Vereine“ wird aufmerksam gemacht. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Übersenden von Spielberichten des „normalen“ Spielbetriebs von dieser Regelung unberührt bleibt.

Der VKSA stellt sicher, dass Spielberichte, aus denen besondere Vorkommnisse (auch Feld-/Platzverweise) ersichtlich sind, zeitnah und unmittelbar an den VKJA weitergeleitet werden.

Der VKJA trifft alle weiteren spieltechnischen und sportrechtlichen Maßnahmen soweit nicht das Jugendrechtsorgan (JSpK) zuständig ist. Für diesen Fall sind alle notwendigen Unterlagen durch den VKJA dem Jugendrechtsorgan vorzulegen.

6.6
Turnierabschlussberichte

Die ausrichtenden Vereine haben von allen Turnieren innerhalb von 3 Tagen nach Beendigung des Turniers einen Turnier-Abschlussbericht (siehe Anlage) beim VKJA vorzulegen. Hierbei ist auch die schriftliche Zusage der Vereine vorzulegen, die trotz Anmeldung zum Turnier nicht angetreten sind.

6.7
Nichtteilnahme an Turnieren trotz Zusage/Anmeldung

Laut Beschluss der Jugendleiter ist bei Nichtteilnahme an Turnieren nach erfolgter Zusage außer dem Ordnungsgeld an den Kreis gem. § 30 (4) JSpO zusätzlich an den ausrichtenden Verein eine Ausfallgebühr von 30,- Euro zu zahlen.

Diese Gebühr entfällt nur dann, wenn die Abmeldung vom Turnier 14 Tage vorher schriftlich erfolgt ist oder eine Ersatzmannschaft gestellt wird.

Bei Einladungen an Vereine außerhalb des eigenen Kreises ist besonders auf diesen Passus hinzuweisen. Durch die schriftliche Zusage erkennen die Vereine diese Regelung an.

7.
Ordnungsmaßnahmen, Ordnungsgelder

7.1
Für Einsprüche, Beschwerden, Berufungen o.ä. sind die vorgegebenen Formen und Vorgaben nach § 24 Abs. 2 und 3 JSpO/WFLV und § 42 der RuVO/WFLV zu beachten. Auf die dort vorgeschriebenen Fristen wird ausdrücklich aufmerksam gemacht.

7.2
Gegen Vereine und Juniorenmannschaften können die in § 30 Abs. 4 Ziffern 1 - 26 JSpO/WFLV vorgesehenen Ordnungsgelder festgesetzt werden.

Bei unbestrittenem Sachverhalt entscheidet die spielleitende Stelle (KJA) oder das zuständige Verwaltungsorgan (Kreisvorstand); in allen anderen Fällen ist die Sache an das zuständige Rechtsorgan (JSpK) abzugeben.

7.3 Soweit für einzelne Vergehen keine ausdrückliche Strafbestimmung vorgesehen ist, richten sich Art und Höhe nach der Schwere des sportlichen Vergehens; es sind entsprechende Strafen verhängen.

8.
Qualifikationsspiele

8.1
Qualifikationsspiele zu den Sonderstaffeln des Kreises 2011/2012
8.1.1
Der Fußballkreis Heinsberg bildet im A-, B-, C-, D- und E-Juniorenbereich Sonderstaffeln. Die Sonderstaffeln des Kreises bestehen in allen Altersklassen aus 12 Mannschaften(Ausnahme D-7 nur 10 Mannschaften). In besonders gelagerten Fällen kann der KJA eine Sonderstaffel auf insgesamt 14 Mannschaften erhöhen.

Qualifikationsrunden der D-11/D-7 und E-Junioren werden als Vorrunde gespielt. Danach erfolgt die Bildung von Sonder-, Leistungs- und Normalstaffeln.

Die Einteilung nach der Qualifikationsrunde wird nach der Quotientenregelung (Punkte durch Spiele) durchgeführt. Wertung ansonsten wie Meisterschaft.

Die Erstellung der Tabelle aller Mannschaften ist unabhängig von der Staffelleinteilung.

Der KJA legt die Staffelgrößen nach der Anzahl der Qualifikationsteilnehmer fest. 

8.1.2
In den Sonderstaffeln können nur erste (höhere) Mannschaften eines Vereins spielen. Zweite (untere) Mannschaften können in den Sonderstaffeln nur spielen, wenn die höhere Mannschaft einen „festen“ Platz in der Bezirksliga des FVM hat oder höherklassig spielt.

8.1.3
Soweit Ziffer 8.1.2 zutrifft, haben Spieler, die in der Spielzeit 2010/2011 zu irgendeinem Zeitpunkt Stammspieler der höheren (A1, B1, C1) Mannschaft gewesen sind, keine Spielberechtigung für die untere Mannschaft.

8.1.4
Verstöße gegen die Ziffer 8.1.3 werden gemäß § 24 JSpO/WFLV geahndet.

8.1.5
Qualifikationsspiele aller Altersklassen können nur mit Spielern bestritten werden, die eine Spielberechtigung für den betreffenden Verein und die jeweilige Altersklasse für die Spielzeit 2010/2011 gemäß § 8 Absätze 5 und 9 JSpO/WFLV besitzen.

Jede Mannschaft kann nur an einer Qualifikation teilnehmen.

8.1.6 An den Qualifikationsspielen zu den A-, B-, C- und D-Sonderstaffeln des Kreises können nur Mannschaften teilnehmen, die 

fristgerecht bis zum   29. April 2011
ihre Teilnahmemeldung an den VKJA gesandt haben. Es gilt das Datum des Poststempels. Das gilt auch für Mannschaften der Bezirksliga FVM.

8.1.7 Die Meldungen sind gesondert und schriftlich abzugeben. Meldungen auf dem spielzeitbedingten Mannschaftsmeldebogen werden nicht übernommen.

8.1.8 Auch Vereine, die in der laufenden Spielzeit einen „festen“ Platz in einer Sonderstaffel erreicht haben, müssen ihren Anspruch auf einen Platz in einer Sonderstaffel für die kommende Spielzeit termingerecht anmelden, d.h. dass auch alle Vereine einer Sonderstaffel (vorsorglich) eine Meldung abgeben müssen.

Bei Nichtabgabe einer Meldung verliert der Verein seinen Anspruch auf einen Platz in der Sonderstaffel und wird in die Normalstaffel eingestuft.

Mannschaften, die an der Qualifikation zur Bezirksliga des FVM ohne Erfolg teilgenommen haben und die Absteiger aus der Bezirksliga des FVM haben einen festen Platz in der altersgemäßen Sonderstaffel.

8.1.9 Der Verzicht auf einen Platz in einer Sonderstaffel ist ebenfalls

fristgerecht bis zum     29. April 2011
in schriftlicher Form und als gesonderte Meldung (nicht auf dem Mannschaftsmeldebogen) an den VKJA zu richten. Später eingehende Meldungen werden mit einem Ordnungsgeld belegt. Das gilt auch für Vereine der Bezirksligen. Die verzichtenden Mannschaften werden in die Normalstaffeln eingestuft.

8.1.10 Qualifikationsregelungen

8.1.10.1 Der KJA veröffentlicht bis zum 05. Mai 2011 alle für die Qualifikation im Fußballkreis Heinsberg gemeldeten Mannschaften im Internet. Einsprüche gegen die Veröffentlichung des KJA sind schriftlich und begründet bis zum 07. Mai 2011 beim VKJA einzureichen. Es gilt das Datum des Poststempels. Über die endgültige Zulassung zu den Qualifikationen im A-, B- C und D-Juniorenbereich entscheidet der KJA unanfechtbar.

8.1.10.2 Qualifikationsspiele sind Pflichtspiele. Tritt eine Mannschaft zu einem Qualifikationsspiel nicht an oder verzichtet sie auf die Austragung des Spiels, so erfolgt die Spielwertung analog der Wertung bei Meisterschaftsspielen. Das gilt auch für die Festsetzung von Ordnungsgeldern. Eine nichtangetretene Mannschaft oder eine Mannschaft, die auf die Austragung eines Spieles verzichtet, scheidet aus der Qualifikation aus. Der KJA behält sich vor, eine nichtangetretene Mannschaft ohne Rücksicht auf die sportliche Qualifikation für die folgende Spielzeit nicht zu einer Sonderstaffel zuzulassen.

8.1.10.3 Der erreichte Qualifikationsplatz ist an den Verein gebunden. Nimmt eine Mannschaft erfolgreich an einer höheren Qualifikation teil, so bleibt dem Verein der Platz in der Kreissonderstaffel nur erhalten, sofern er eine untere Mannschaft in der jeweiligen Altersklasse gemeldet hat.

8.1.11 Spielwertung und -modus

Wird durch den KJA festgelegt, wenn die Teilnehmerzahl an der Qualifikation feststeht. Der Aufstieg in die Sonderstaffel richtet sich nach den vorhandenen freien Plätzen. Jeder Sieger steigt auf, was eine Erhöhung der Sonderstaffel zur Folge haben könnte. Sind mehr freie Plätze vorhanden, so steigen die Tabellenzweiten usw. gemäß der Quotientenregelung(Punkte durch Spiele) auf.
8.1.12 Zuteilung der Plätze für eine Sonderstaffel im Fußballkreis Heinsberg

8.1.12.1 A-Junioren

„Feste“ Plätze: Platz 1 - 5 der Sonderstaffel  
= 5 Mannschaften

                Absteiger aus der BezLiga nach einem Qualifikationsspiel.

Teilnehmer an den Qualifikationsspielen bei fristgerechter/

              vorsorglicher  Meldung
Alle gemeldeten Mannschaften

Die gemeldeten Mannschaften werden im Internet veröffentlicht.


Auslosung

Termin: 06.06.2011 um 18.00 Uhr, Kreisgeschäftsstelle in Kirchhoven.
Der KJA legt je nach Teilnehmerzahl fest wie die Qualifikation gespielt wird; denkbar sind Gruppen (analog der Vorgehensweise in 2010), aber auch eine einfache Runde mit/ohne Rückspiel.

Spielmodus und -wertung

Siehe hierzu Ziffer 8.1.11

8.1.12.2 B-Junioren

„Feste“ Plätze: Platz 1 - 5 der Sonderstaffel  
= 5 Mannschaften

                Absteiger aus der BezLiga nach einem Qualifikationsspiel.

Teilnehmer an den Qualifikationsspielen bei fristgerechter/

              vorsorglicher  Meldung
Alle gemeldeten Mannschaften

Die gemeldeten Mannschaften werden im Internet veröffentlicht.


Auslosung

Termin: 06.06.2011 um 18.00 Uhr, Kreisgeschäftsstelle in Kirchhoven. 
Der KJA legt je nach Teilnehmerzahl fest wie die Qualifikation gespielt wird; denkbar sind Gruppen (analog der Vorgehensweise in 2010), aber eine einfache Runde mit/ohne Rückspiel.

Spielmodus und -wertung

Siehe hierzu Ziffer 8.1.11

8.1.12.3 C-Junioren

Feste“ Plätze: Platz 1 - 5 der Sonderstaffel  
= 5 Mannschaften

                Absteiger aus der BezLiga nach einem Qualifikationsspiel.


Teilnehmer an den Qualifikationsspielen bei fristgerechter/

              vorsorglicher  Meldung
Alle gemeldeten Mannschaften

Die gemeldeten Mannschaften werden im Internet veröffentlicht.

Auslosung:

Termin: 06.06.2011 um 18.00 Uhr, Kreisgeschäftsstelle in Kirchhoven. 
Der KJA legt je nach Teilnehmerzahl fest wie die Qualifikation gespielt wird; denkbar sind Gruppen (analog der Vorgehensweise in 2010), aber eine einfache Runde mit/ohne Rückspiel.

Spielmodus und -wertung

Siehe hierzu Ziffer 8.1.11

8.1.12.4 D-Junioren (11er)
In der Spielzeit 2011/2012 wird eine eingleisige Sonderstaffel mit 12 Mannschaften gebildet.

Feste“ Plätze“ Platz 1 – 4 der beiden Sonderstaffeln
= 8 Mannschaften

D-Junioren (7er)
In der Spielzeit 2011/2012 wird eine eingleisige Sonderstaffel mit 10 Mannschaften gebildet.

Feste“ Plätze: Platz 1 – 4

Teilnehmer an den Qualifikationsspielen bei fristgerechter Meldung

Alle gemeldeten Mannschaften.

Die gemeldeten Mannschaften werden im Internet veröffentlicht.


Auslosung

Termin: 06.06.2011 um 18.00 Uhr, Kreisgeschäftsstelle in Kirchhoven. 
Der KJA legt je nach Teilnehmerzahl fest wie die Qualifikation gespielt wird; denkbar sind Gruppen (analog der Vorgehensweise in 2010), aber eine einfache Runde mit/ohne Rückspiel.

Spielmodus und -wertung

Siehe hierzu Ziffer 8.1.11

8.2
Qualifikationsspiele zu den Bezirksligen des FVM 2011/2012
8.2.1
Grundsatz

Die Vereine, die in der laufenden Spielzeit einen „festen“ Platz in der Sonderstaffel des Kreises erreicht haben, behalten diesen Platz, auch wenn eine höhere Qualifikationsmöglichkeit wahrgenommen wurde oder wenn die höhere Mannschaft in die Bezirksliga aufsteigt und der Verein fristgerecht eine untere Mannschaft gemeldet hat.

8.2.2 Bewerbungen

Bewerbungen sind

termingerecht und schriftlich bis zum 29. April 2011
an den VKJA zu richten. Es gilt das Datum des Poststempels.
Die Bewerbungen sind gesondert vorzulegen. Meldungen im spielzeitbedingten Mannschaftsmeldebogen werden nicht berücksichtigt.

Nehmen untere (zweite) Mannschaften an den Qualifikationsspielen zur Bezirksliga 2011/12 teil, so haben Spieler, die in der Hauptrunde der Spielzeit 2010/11 zu irgendeinem Zeitpunkt Stammspieler der A1-, B1- oder C1-Juniorenmannschaft gewesen sind, keine Spielberechtigung für diese Spiele.
Verstöße werden entsprechend § 24 JSpO/WFLV geahndet.

Absteiger aus der Bezirksliga können auf Antrag an der Qualifikation zur Sonderstaffel des Kreises teilnehmen.

8.2.3 Stichtage für die Qualifikation zur Bezirksliga FVM 2011/2012
A-Junioren: 
01. Januar 1993
B-Junioren: 
01. Januar 1995
C-Junioren: 
01. Januar 1997
D-Junioren
01. Januar 1999
Die Bewerbung zur Teilnahme an den Qualifikationsspielen beinhaltet zugleich das Einverständnis, wochentags zu spielen und die Verpflichtung, eine errungene Aufstiegsqualifikation auch zu erfüllen.

8.2.4 Teilnehmer an der Qualifikation

A-Junioren

B-Junioren

C-Junioren

1 - 2 Mannschaften
1 - 2 Mannschaften
1 - 3 Mannschaften

je nach Zuweisung durch den FVM

An der Qualifikation zur Bezirksliga können aus dem Fußballkreis Heinsberg teilnehmen:

…im A-Juniorenbereich

 
A-Sonderstaffel
Platz 1 
Bei Verzicht des Kreismeisters können die Mannschaften von Platz 2 bis 4 der Sonderstaffel melden. Die bestplazierte Mannschaft erhält den Zuschlag.

Steht ein zweiter Qualifikationsplatz zur Verfügung können sich die Mannschaften von Platz 2 bis 5 der Sonderstaffel bewerben Die bestplazierte Mannschaft erhält den Zuschlag.

…im B-Juniorenbereich

   
B-Sonderstaffel
Platz 1 
Bei Verzicht des Kreismeisters können die Mannschaften von Platz 2 bis 4 der Sonderstaffel melden. Die bestplazierte Mannschaft erhält den Zuschlag.

Steht ein zweiter Qualifikationsplatz zur Verfügung können sich die Mannschaften von Platz 2 bis 5 der Sonderstaffel bewerben. Die bestplazierte Mannschaft erhält den Zuschlag.

 ..im C-Juniorenbereich

   
C-Sonderstaffel
Platz 1
Bei Verzicht des Kreismeisters können die Mannschaften von Platz 2 bis 4 der Sonderstaffel melden. Die bestplazierte Mannschaft erhält den Zuschlag.

Steht ein zweiter bzw. dritter Qualifikationsplatz zur Verfügung können sich die Mannschaften von Platz 2 bis 5 der Sonderstaffel bewerben Die bestplazierte Mannschaft erhält den Zuschlag.

…im D-Juniorenbereich 

    D-11er Sonderstaffeln
Platz 1 und Platz 2
= 4 Mannschaften
Melden die beiden erstplazierten der Sonderstaffel nicht, so können die

Mannschaften bis Platz 4 nachmelden.

Hinzu kommen (sofern diese melden) die beiden bisherigen Kreisvertreter auf FVM-Ebene.

Je nach Anzahl der Meldungen wird durch den KJA der Spielmodus festgelegt. 

Mannschaften, die einen „festen“ Platz oder einen Qualifikationsplatz in der Sonderstaffel des Kreises erreicht haben und auf die Qualifikationsteilnahme zum Aufstieg in die Bezirksliga des FVM verzichten sowie die Absteiger aus der Bezirksliga haben einen „festen“ Platz in der Sonderstaffel des Kreises.

Für die Inanspruchnahme dieses Platzes ist eine termingerechte (Termin: 29. April 2011), gesonderte Meldung an den VKJA erforderlich.

Diese Regelung gilt für alle vorgesehenen Altersklassen.

9.
Spielbetrieb der Juniorinnen
Gemäß Absprache mit den betreffenden Vereinen wird in einer Staffel mit 7er, 9er oder 11er Mannschaftsstärke gespielt

10.
Freundschaftsspiele

Alle Spiele, die nicht zu den Pflichtspielen gemäß § 8 JSpO/WFLV gehören, sind Freundschaftsspiele. Hierzu gehören alle durch die Vereine frei vereinbarten Spiele, Spiele der Bambini/Minikicker, Spiele in der Halle und Turnierspiele.

11.
Entscheidungsvorbehalt

Der KJA behält sich in allen nicht geregelten und/oder unvorhersehbaren Fällen im Bereich des Junioren- Juniorinnenspielbetriebes eine Entscheidung nach Anhörung der Beteiligten vor. Die Entscheidung ist unanfechtbar.
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